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A r b e i t s k l e i d u n g  u n d  p e r s ö n l i c h e  s c h u t z A u s r ü s t u n g

sicher angezogen bei der Arbeit
in anderen branchen ist sie gang und gäbe, in pferdebetrieben eher ein vernachlässigtes thema: die 

Arbeitsbekleidung. Pferdebetrieb hat nachgefragt, welche Arbeitskleidung sie als stallbetreiber ihren 

Angestellten zur Verfügung stellen müssen, und stellt eine Auswahl an geeigneten produkten vor.

A
ls die zahl der pferde in deutschland seit den 1950er-

Jahren gestiegen ist, hat sich das auch in der unfallsta-

tistik der landwirtschaftlichen berufsgenossenschaften 

niedergeschlagen. „der beruf pferdewirt hat die zweit-

höchste unfallhäufigkeit aller berufe in deutschland. 

gefährlicher leben nur profifußballer“, sagt dietbert Arnold, öffent-

lich bestellter und vereidigter sachverständiger für pferdezucht und 

-haltung. da der pferdebereich deshalb zu den gefährlichen berufen 

gehört, gelten für ihn genauso unfallverhütungsvorschriften wie für 

andere berufe, die auf den ersten blick gefährlicher scheinen mögen. 

diese Vorschriften kommen von den berufsgenossenschaften (bg) 

beziehungsweise der land- und Forstwirtschaftlichen sozialversiche-

rung (lsV) und regeln auch die sogenannte persönliche schutzaus-

rüstung, die ein Arbeitender zu tragen hat. denn diese leistet einen 

wesentlichen beitrag zur unfallprävention. dabei spielt es keine rolle, 

unter welche berufsgenossenschaft ihr betrieb fällt. „die unfallverhü-

tungsvorschriften sind gleich, egal ob es sich um einen reitverein han-

delt, einen landwirtschaftlichen betrieb oder eine gewerbliche pferde-

haltung“, erklärt Arnold. 

arbeitgeber in der Pflicht

umgangssprachlich wird die persönliche schutzausrüstung (psA) oft 

als Arbeitskleidung bezeichnet. doch man muss hier unterscheiden. 

„Arbeitskleidung kann festes schuhwerk, berufskleidung aus baum-

wolle oder leder-Arbeitshandschuhe bedeuten. psA hat einen erwei-

terten schutzcharakter: Für sie gelten din-normen“, erklärt Werner graßl 

von der lsV niederbayern/Oberpfalz und schwaben. die psA muss der 

Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern zur Verfügung stellen, und zwar 

unentgeltlich. so steht es in den Allgemeinen Vorschriften für sicherheit 

und gesundheitsschutz (Vsg 1.1, § 14, Absatz 1): 
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Ihr persönlicher Ansprechpartner
Udo Werner 0172/5 65 66 03

Döring GmbH & Co. KG
Zechenstrasse 17-25 · 45772 Marl
Fon 02365/96 69 1-0 · Fax 02365/96 69 1-22
info@doeringmarl.de · www.doeringmarl.de
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„der unternehmer hat geeignete persönliche 

schutzausrüstung unentgeltlich zur Verfügung 

zu stellen, wenn die gefahren für sicherheit und 

gesundheit am Arbeitsplatz nicht durch tech-

nische oder organisatorische Maßnahmen vermie-

den oder ausreichend begrenzt werden können.“

unentgeltlich heißt, dass der Arbeitgeber die psA 

bezahlen muss. er darf sie weder vom lohn oder 

gehalt abziehen noch mit überstunden verrech-

nen oder Ähnliches. Absatz 4 weist darauf hin, dass 

die Arbeitnehmer im gegenzug verpflichtet sind, 

„die persönliche schutzausrüstung bestimmungs-

gemäß zu benutzen, sich von deren ordnungsge-

mäßem zustand vor benutzung zu überzeugen 

und erkannte Mängel sofort zu melden“. Ausnah-

men sind schriftlich zu beantragen und nur mög-

lich, wenn „der unternehmer eine andere, ebenso 

wirksame Maßnahme trifft“ oder „die durchfüh-

rung der Vorschriften im einzelfall zu einer unver-

hältnismäßigen härte führen würde und die 

Abweichung mit dem schutz der Versicherten ver-

einbar ist“. eine mögliche Ausnahme wäre auch, 

wenn der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer 

eine bestimmte Vereinbarung trifft: „zum beispiel 

wenn der Angestellte nur kurzfristig, etwa als prak-

tikant, in einem betrieb arbeitet“, erklärt graßl. im 

gegensatz zur psA muss der Arbeitgeber Arbeits-

kleidung nur stellen, wenn er möchte, dass sich 

seine Mitarbeiter nach einem bestimmten corpo-

rate design kleiden. „es muss ganz deutlich gesagt 

werden, dass Arbeitgeber, die bei der psA sparen, 

zu lasten der gesundheit ihrer Mitarbeiter sparen“, 

warnt Arnold. nicht umsonst gebe es astrono-

mische unfallzahlen im pferdebereich mit astrono-

mischen kosten. gleichzeitig werden dadurch die 

beiträge zu den bgs in die höhe getrieben. „Jeder 

beruf beziehungsweise berufszweig zahlt nur den 

beitrag zur bg, den er verursacht“, erklärt Arnold. 

der beitrag wird jährlich nachträglich ermittelt.

Was gehört alles zur PSa?

Was alles zur psA gehört, hängt nicht nur vom 

beruf ab, sondern davon, welche Arbeiten jemand 

tatsächlich verrichtet. Auf einem pferdebetrieb fal-

len vielfältige Arbeiten an, die jeweils andere psA-

gegenstände erforderlich machen: Wer die Weide 

mäht, muss natürlich anders gekleidet sein als ein 

bereiter. Je nachdem welche Arbeiten jemand 

erledigt, kann also zum beispiel auch die reit-

ausrüstung, also Ausrüstungsgegenstände wie 

helm, (sicherheits-)reitstiefel etc., unter die psA 

fallen. sinn und zweck der psA ist es, den körper 

vor Verletzungen und krankheiten zu schützen. 

Als besonders gefährdete körperteile gelten kopf, 

hände und Füße – was für den pferdebetrieb 

ebenfalls zutrifft. hier sind die zwei wichtigsten 

elemente der psA sicherheitsschuhe – das steht in 

der Vsg 4.1 unter § 6 Absatz 4: „beim umgang mit 

huf- und klauentieren sind sicherheitsschuhe zu 

tragen“ – und Wetterschutzkleidung, also schutz 

vor regen und kälte. „die Angestellten dürfen sich 

im Winter zum beispiel keine erfrierungen an den 

Füßen, beinen oder Fingern holen“, sagt Arnold. 

sicherheitsschuhe müssen mit einer stahl-, Alu-

minium- oder kunststoffkappe gemäß klasse s1 

der en 20345 versehen sein. Weitere bestandteile 

der psA auf einem pferdebetrieb können sein: 

schutzbrille und gehörschutz (zum beispiel bei 

Mäharbeiten) sowie ein Atemschutz oder Fein-

staubmaske (bei staubigen Arbeiten, zum bei-

spiel heu- oder strohernte). die Vsg 4.1 listet unter 

den „zusätzlichen bestimmungen für die pferde-

haltung“ außerdem auf, dass beim reiten und sul-

kyfahren ein geeigneter kopfschutz zu tragen ist. 

die broschüre zur unfallverhütung in der pferde-

haltung spezifiziert, dass der reithelm der din/

en 1384 entsprechen und „einwandfrei passen“ 

muss. die broschüre empfiehlt außerdem das tra-

gen von handschuhen, reithosen und reitstie-

feln. letztere gibt es auch mit stahlkappe. reitho-

sen müssen folgende kriterien erfüllen: „elastisch 

und bequem sein, nicht hochrutschen, keine Fal-

ten werfen“. reitstiefel, auch aus gummi, müssen 

mit Absatz sein und ohne profilsohle, wobei die 

broschüre auch Jodhpurstiefel zulässt.

sicherheitswesten sind vor allem für Azubis, beim 

einreiten junger pferde und bei geländeritten rele-

vant. sie müssen der din/en 13158 entsprechen. 

reiter, die in trab- oder galopprennbetrieben 

arbeiten, brauchen zusätzlich eine schutzbrille. 

sowohl die Vsg als auch die broschüre weisen 

darauf hin, dass beim reiten „während der däm-

merung oder dunkelheit auf öffentlichen straßen 

[…] reiter und pferd für andere Verkehrsteilneh-

mer deutlich erkennbar sein“ müssen. das heißt, 

dass die psA sogar Ausrüstungsgegenstände wie 

eine reflektierende Warnweste, stiefellampen und 

reflektierende oder leuchtende gamaschen und 

weitere reflektoren, zum beispiel am sattel ange-

bracht, beinhalten kann. 

Die Versicherungsfrage

erleidet ein über die berufsgenossenschaft Ver-

sicherter einen unfall oder verletzt er sich, weil 

er keine geeignete schutzausrüstung getra-

gen hat, hat das keine Auswirkungen auf 



Versicherungsschutz und -leistung. denn nach § 7 Abs. 2 sgb Vii schließt 

verbotswidriges handeln einen Versicherungsfall nicht aus. unterneh-

mer sind jedoch, auch wenn sie einen pferdebetrieb leiten, dazu ver-

pflichtet, betriebsanweisungen zu erstellen und gefährdungsbeur-

teilungen für Abläufe und Maschinen vorzunehmen – näheres dazu 

erfahren sie auch in dem Artikel auf seite 14ff in dieser Ausgabe. die 

lsV bietet zu dem thema unfallverhütung unternehmerschulungen 

nach dem Arbeitsschutz- und dem Arbeitssicherheitsgesetz an. „die 

information, Motivation und Fortbildung erfolgt in einem dreitägigen 

grundlehrgang, in dem die grundlagen des betrieblichen Arbeits- und 

gesundheitsschutzes vermittelt werden, und durch zweitägige Aufbau-

lehrgänge“, erklärt graßl. 

hält sich ein Arbeitgeber nicht an die Vorschriften und stellt seinen 

Arbeitnehmern keine psA zur Verfügung, droht ihm ein bußgeld. „das 

wird aber bei der lsV niederbayern/ Oberpfalz und schwaben eigent-

lich nicht vollzogen“, berichtet graßl. „Wir setzen auf beratung. in den 

vergangenen Jahren ist diesbezüglich keine Ordnungswidrigkeit vorge-

kommen.“ eine kontrolle der betriebe findet durch die Mitarbeiter des 

technischen Aufsichtsdienstes der lsV im rahmen von betriebsbesichti-

gungen statt. diese betriebsbesichtigungen unterliegen einer bestimm-

ten reihenfolge, das heißt sie werden turnusmäßig nacheinander 

abgearbeitet. „es gibt pro landkreis einen tAb (technischen Aufsichts-

beamten) und einen br (betriebsrevisor). letzterer fährt die betriebe 

beziehungsweise dörfer nach Fälligkeit an“, schildert graßl das übliche 

Vorgehen. zur unfallermittlung oder aus besonderem Anlass könne der 

tAb auch einzelne betriebe anfahren. ein besonderer Anlass kann zum 

beispiel eine lehrbetriebsanerkennung oder eine Amtsunterstützung 

(Anruf von einer behörde) sein. Manchmal kontrolliert graßl betriebe 

auch zufällig, wenn er unterwegs ist und an einem betrieb vorbeifährt 

und eine gefahr für leib und leben sieht. 

tipps für arbeitnehmer

Wie verhält sich ein Angestellter im pferdebetrieb am besten, wenn ihm 

sein Arbeitgeber keine psA zur Verfügung stellt? graßl empfiehlt den 

betroffenen, die lbg einzuschalten und um beratung des Arbeitgebers 

zu bitten. „natürlich kann sich jeder Arbeitnehmer an die zuständige 

berufsgenossenschaft wenden und dort den technischen Aufsichts-

dienst einschalten“, sagt Arnold. er empfiehlt jedoch eher, Mitglied der 

gewerkschaft ig bau werden und dann die gewerkschaft kämpfen las-

sen oder sich an die bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-

dizin (www.baua.de) zu wenden: „die bAuA hat büros in den bundes-

ländern, zum teil werden diese noch gewerbeaufsicht genannt. Auf 

der internetseite der bAuA gibt es ein Adressenverzeichnis der lokalen 

behörden. die müssen auch anonyme hinweise bearbeiten und ahn-

den Verletzungen der unfallverhütungsvorschriften. die bAuA-behör-

den müssen übrigens auf Wunsch mit hinweisen anonym umgehen.“

Während die stellung der psA in anderen branchen völlig selbstver-

ständlich sei, so Arnold, benähmen sich manche pferdebetriebe – mit 

Ausnahme der landgestüte – wie gutsherren. Als grund dafür sieht er, 

dass nur sehr wenige pferdewirte in ihrer gewerkschaft organisiert sind: 

„die gewerkschaft würde sofort dafür sorgen, dass ein betrieb die psA 

anschafft.“ Wenn man kein Mitglied sei, habe man auch keinen starken 
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die Arbeitshosen der linie e.s. active von engelbert strauss sind weltweit die ersten, die für ihre passform und Verarbeitung von den hohenstein instituten 
ausgezeichnet wurden. das sogenannte Flexbelt-bundsystem bietet versteckten spielraum und sorgt für einen bequemen sitz. die latzhosen haben einen 
abriebfesten und dehnbaren rückeneinsatz, der beim knien, strecken und bücken viel bewegungsfreiheit lässt. Auch im kniebereich sorgen ein ergonomischer 
schnitt und elastische Materialien für tragekomfort. der stoff in twill-Qualität ist leicht und dennoch robust. preise: ab 37,96 euro. 

www.engelbert-strauss.de 
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Messe Offenburg
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www.eurocheval.de

  Kaltblüter – 

 Sanfte 

Riesen

euro cheval
Europamesse des Pferdes

Zu gewinnen

bodyguard für Frauenfüße 

Pferdebetrieb verlost zwei paare des sicherheitsschuhs lady 

runnex, zur Verfügung gestellt von der big Arbeitsschutz 

gmbh. der lady runnex erfüllt die Anforderungen der sicher-

heitsklasse 2, ist aber gleichermaßen als Freizeitschuh geeignet. 

er besteht aus wasserdichtem nubukleder kombiniert mit Micro-

faserapplikation und ist atmungsaktiv. innenfutter, zwischen-

sohle und nähte sind in pink, das restliche leder in schwarz. 

besonders belastete Fußpartien sind weich gebettet. der schuh 

ist mit einer dämpfenden phylon-zwischensohle ausgestat-

tet. plus: stahlkappe, stoß absorbierende Ferse, öl-, benzin- und 

säureresistente gummilaufsohle.

schreiben sie eine e-Mail mit dem betreff „sicherheitsschuh“, 

ihrem namen, ihrer Anschrift und ihrer schuhgröße (!) an: 

gewinnspiel@pferde-betrieb.de

einsendeschluss ist der 27. Juni 2012. das los entscheidet, der 

rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Forum Media 

group sind von der teilnahme ausgeschlossen. keine baraus-

zahlung. die gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

info: www.big-arbeitsschutz.de
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rückhalt und niemanden, der für einen kämpfe. „Wenn die gewerk-

schaft eine Aktion starten würde, dann bräuchte der einzelne Arbeit-

nehmer nicht Auge in Auge mit dem chef verhandeln – das ist ja nicht 

so einfach.“ Arnold bedauert, dass Organisationen wie die bundes-

vereinigung der berufsreiter oder die Fn sich in diesem bereich nicht 

stärker für die Arbeitnehmer engagieren. Arnold rät betroffenen Arbeit-

nehmern trotzdem dazu, sich auf jeden Fall zu wehren: „Wenn es zu 

schweren Verletzungen kommt, obwohl sie vermeidbar wären, bezah-

len nur die Opfer die zeche. das war schließlich der grund, warum 

vor 100 Jahren die gesetzliche unfallversicherung eingeführt wurde 

und all diese Auflagen dazu geführt haben, dass ein bergmann unter 

tage nur ein vierfaches risiko hat. das des pferdewirts ist zehnmal 

höher.“ Auf der anderen seite muss ein Arbeitnehmer, der die psA nicht 

ordnungsgemäß anwendet, obwohl sie ihm zur Verfügung steht, mit 

konsequenzen wie einer Abmahnung rechnen. Als angestellter reit-

lehrer oder bereiter keinen reithelm zu tragen, kann sich also zum 

kündigungsgrund auswachsen.  p

[sAbine Anders]

die redback-Arbeitstiefel von terra Australia (preis ca. 129 euro) werden in 
Australien hergestellt und haben sich dort unter den sehr unterschiedlichen 
und extremen klimabedingungen bewährt. sie wirken optisch etwas derb, 
aber sobald man sie am Fuß trägt, stellt man fest, wie leicht sie sind. das 
Obermaterial besteht aus 2,5 bis 2,7 Millimeter dickem leder und ist fest mit der 
sohle aus pu/tpu verschweißt, die öl-und säurebeständig, wasserdicht sowie 
rutschfest ist. beim laufen spürt man die stiefel dank der luftpolsterdämpfung 
und dem Mittelfußunterstützungssystem kaum. die Ferse ist verstärkt und 
anatomisch geformt. die innensohle lässt sich auswechseln. durch die 
zugschlaufen sind die redback-stiefel binnen sekunden an- und ausgezogen. 
Auch mit stahlkappe erhältlich (139 euro). 

www.terra-australia.de 

der dunkelbraune sicherheitsschuh 192 von blundstone mit stahlkappe 
ist ce-zertifi ziert, sehr robust und bietet einen guten rundumschutz. Für 

noch mehr sicherheit ist die sohle ist an der Fußspitze nach oben 
gezogen. das profi l der sohle ist griffi  g und rutschfest. der 

schuh ist wasserdicht und keimresistent. Material: leder. 
preis: ca. 149 euro. bezugsquellen unter:  info@pinu.de  
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